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Gegenüberstellung: ZPO/CH – ZPO/ZH 

 

SCHWEIZERISCHE 
ZIVILPROZESSORDNUNG 

ZIVILPROZESSORDNUNG 
KANTON ZÜRICH 

Verfahrensarten 

- Ordentliches Verfahren 
- Vereinfachtes Verfahren 
- Summarisches Verfahren 

Verfahrensarten 

- Ordentliches Verfahren 
- Einfaches und rasches Verfahren 
- Beschleunigtes Verfahren 
- Summarisches Verfahren 

Rechtshängigkeit 

Bereits mit Eingabe bei der 
Schlichtungsbehörde 

Rechtshängigkeit 

Erst mit Einreichen der Weisung beim Gericht 
(mit Ausnahmen) 

Verfahrenseinleitung 

i.d.R. mit Schlichtungsverfahren bei der 
Schlichtungsbehörde* 
Ausnahmen:  

- best. SchK-Klagen 
- summarisches Verfahren 
- Scheidung / eingetragene 

Partnerschaft 
- Einzige kantonale Instanz zuständig 
- Gerichtlich angesetzte Klagefrist 

* Kt. ZH: Friedensrichter = Schlichtungsbehörde 

Verfahrenseinleitung 

i.d.R. mit Sühnverfahren beim Friedensrichter 
Ausnahmen:  

- Beschleunigtes Verfahren (SchK-
Klagen) 

- Summarisches Verfahren 
- Einvernehmliche Scheidung 
- Mietgericht u. Arbeitsgericht 
- Lugano-Übereinkommen 
- Gerichtlich angesetzte Klagefrist 

(weniger 30 Tage) 

Entscheidkompetenz Schlichtungsbehörde 

Vermögensrechtliche Streitigkeiten bis 
CHF 2'000.00  

Entscheidkompetenz Friedensrichter 

Vermögensrechtliche Streitigkeiten bis 
CHF 500.00 

Abschluss Schlichtungsverfahren 

- Klagebewilligung 
- Entscheid (bis CHF 2'000.00) 
- Urteilsvorschlag in best. Fällen 
- Verfügung (Vergleich, Rückzug, etc.) 

Abschluss Sühnverfahren 

- Weisung 
- Urteil (bis CHF 500.00) 
- Verfügung (Vergleich, Rückzug, etc.) 

Fristen für Klage vor Gericht 

3 Monate  
30 Tage in Mietsachen 

Fristen für Klage vor Gericht 

3 Monate 
30 Tage in Mietsachen 

Ordentliches Verfahren 

Streitwerte über CHF 30'000.00 

Ordentliches Verfahren 

Streitwerte über CHF 20'000.00 
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Vereinfachtes Verfahren 

Alle Klagen bei Streitwert bis CHF 30'000.00  
Unabhängig vom Streitwert bei folgenden 
Klagen: 

- Gleichstellungsgesetz 
- Gewalt / Drohung / Nachstellung 

gem. ZGB 
- Gewisse Miet-/Pachtangelegenheiten 
- Auskunft gem. DSG 
- Mitwirkungsgesetz (Arbeitsrecht) 
- Zusatzversicherungen zur 

Krankenversicherung 

Beschleunigtes Verfahren  

Best. Klagen des SchKG unabhängig vom 
Streitwert 

Einfaches und rasches Verfahren 

- Unterhalt und 
Verwandtenunterstützung 

- Miet-/Pachtstreitigkeiten 
- Arbeitsstreitigkeiten bis CHF 

30'000.00 
- Unlauterer Wettbewerb bis 

CHF 8'000.00 
- Fürsorgerische Freiheitsentziehung 

Summarisches Verfahren 

Einleitung ohne Schlichtungsverfahren 
Beweismittelbeschränkung (Urkunden / 
Augenschein) 

Summarisches Verfahren 

Einleitung ohne Sühnverfahren 
Beweismittelbeschränkung (Urkunden / 
Augenschein) 

Rechtsmittel 

Berufung 
Beschwerde 

Rechtsmittel 

Berufung 
Rekurs 
Nichtigkeitsbeschwerde 

Rechtsmittelfristen 

Berufung: 30 Tage  
Berufungsantwort: 30 Tage  
(im summarischen Verfahren je 10 Tage) 

Beschwerde: 30 Tage 
Beschwerdeantwort: 30 Tage  
(im summarischen Verfahren je 10 Tage) 

Diese Fristen sind nicht erstreckbar; keine 
gerichtlichen Fristen. 

Rechtsmittelfristen 

Berufungserklärung: 10 Tage 
Berufungsbegründung: Frist vom Gericht 
angesetzt (erstreckbar) 

Rekurs: 10 Tage (nicht erstreckbar) 
Rekursantwort: 10 Tage (erstreckbar) 

Nichtigkeitsbeschwerde: 30 Tage (nicht 
erstreckbar) 
Beschwerdeantwort: Frist vom Gericht 
angesetzt (erstreckbar) 

 
 


